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Vorwort

Wesensmerkmal eines Rechtsstaats ist eine unabhängige und unparteiische 
Rechtsprechung. Dazu gehört, dass jedem, der eine richterliche Entschei-
dung erstrebt, ein verfassungsrechtlich garantierter Anspruch auf einen un-
befangenen Richter eingeräumt wird. Die Durchsetzung dieses Anspruchs 
auch im konkreten gerichtlichen Verfahren ist rechtsförmig zu gewährleis-
ten. Befürchtet also eine Partei, dass ihr Anspruch auf einen neutralen Rich-
ter in ihrer Sache in Frage steht, muss sie den Richter wegen (möglicher) Be-
fangenheit ablehnen können. Dieses Recht beschränkt sich aber nicht nur 
auf den Richter, sondern erstreckt sich auch auf sonstige Gerichtsperso-
nen, denen kraft Gesetzes in Gerichtsverfahren bestimmte Handlungen und 
Entscheidungen zugewiesen sind, wie Rechtspflegern und Urkundsbeam-
ten. Zu berücksichtigen ist schließlich, dass das Neutralitätsgebot auch für 
die sog. Gehilfen des Gerichts (Sachverständige, Dolmetscher, Übersetzer) 
gilt, weil das Gericht für seine Entscheidung auf neutrale, also unbefangene 
Gehilfen zwingend angewiesen ist. Deshalb unterliegen auch diese Personen 
der Befangenheitsablehnung. 

Das „Ob und Wie“ des Rechts, einen Richter oder eine der genannten sons-
tigen Personen als befangen abzulehnen, muss im Rahmen der Prozess- bzw. 
Verfahrensordnungen rechtsstaatlich und gesetzförmig geregelt sein. Die-
se Regelungen finden sich in den Vorschriften über die „Ausschließung und 
Ablehnung von Gerichtspersonen“ nach Maßgabe der näheren Ausgestal-
tung der Verfahrensordnungen für die verschiedenen Fachgerichtsbarkeiten 
(Zivilgerichte, Arbeitsgerichte, Finanzgerichte, Sozialgerichte, Verwaltungs-
gerichte) und sind – mit Ausnahme des Straf- und Ordnungswidrigkeiten-
verfahrens – Gegenstand dieses Buches. Es soll dem richterlichen Kollegen, 
dem Rechtspfleger, dem Rechtsanwalt oder Verfahrensbeistand in der tägli-
chen Arbeitspraxis, aber ebenso sonstigen „Betroffenen“ (Parteien, Beteilig-
ten, Sachverständigen) helfen, Fragen und Probleme rasch zu lösen. Anliegen 
dieses Buches ist es aber nicht, einen Kommentar zu ersetzen. 

Der Sprache des Gesetzes folgend und weil es übersichtlicher ist, wird nur 
die männliche Form der Berufsbezeichnung gewählt. Die Kolleginnen, 
Rechtspflegerinnen, Rechtsanwältinnen und sonstigen betroffenen Perso-
nen weiblichen Geschlechts bitte ich nachdrücklich um Verständnis oder 
kluge weibliche Nachsicht.

Erfahrungsgemäß gibt es nichts, was nicht zu verbessern wäre. Deshalb bin 
ich für Hinweise und kritische Anmerkungen dankbar.

Schleswig, im Dezember 2014                                                          Volker Meinert   
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